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Anmeldung bei Bauernversicherung  

Bei hauptberuflicher Beschäftigung eines Kindes besteht eine Versicherungspflicht bei der Sozialver-
sicherungsanstalt der Bauern. Die monatliche Beitragsgrundlage beträgt ein Drittel von der Beitragsgrund-
lage des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes.  

Es gelten folgende Beitragssätze:  

Pensionsversicherung  15,00 % 

Krankenversicherung  7,65 % 

SV-Beitrag insgesamt:  22,65 % 

Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist für das hauptberuflich beschäftigte Kind nur der halbe 
Kranken- und Pensionsversicherungsbeitrag zu leisten.  

Beispiel: 

Ein Praktikant wird im Betrieb der Eltern beschäftigt. Bei einem Einheitswert von € 30.000,- beträgt die volle 
Beitraggrundlage € 3.148,- pro Monat. Die monatliche Beitragsgrundlage für den Praktikanten beträgt ein 
Drittel, also € 1.049,- . 

Für einen Praktikanten über 18 Jahre beträgt der monatliche SV-Beitrag € 237,-. 

Für einen Praktikanten unter 18 Jahre beträgt der halbe SV-Beitrag € 118,- pro Monat. 

 
Bei Berücksichtigung der SV-Mindestbeitragsgrundlage (€ 349,- für Betriebe unter € 6.500 Einheitswert) 
beträgt der monatliche SV-Mindestbeitrag € 40,- für Kinder bis 18 Jahre und  € 79,- für Kinder über 18 
Jahre. 

 
Für hauptberuflich beschäftigte Kinder gibt es eine Förderung des Landes Oberösterreich für die Sozial-
versicherungsbeiträge:  

� € 50,00 pro Monat bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.  

� € 100,00 pro Monat bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.  

Die Förderung ist mit beiliegenden Antragsformular zu stellen. 

Unfallversicherung  

Das hauptberuflich beschäftigte Kind ist unfallversichert mit dem UV-Betriebsbeitrag der Eltern.  

 
Meldepflicht 

Der Betriebsführer ist verpflichtet, Beginn und Ende der hauptberuflichen Beschäftigung des Kindes binnen 
einem Monat der Sozialversicherungsanstalt der Bauern zu melden. Die Anmeldung kann auch unter 
www.svb.at erfolgen. 

 
Krankenversicherung 

Nach der Praxis ist das Kind wieder bei seinen Eltern beitragsfrei mitversichert. 

 
Familienbeihilfe 

Die Familienbeihilfe wird für die gesamte Schulzeit, auch während des Praktikums gewährt. 


